
In der Senatssitzung am 25. Februar 2025 beschlossene Antwort 
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Ausbildung und Einsatz von Assistenzhunden in Bremen 
 
Anfrage der Abgeordneten Ole Humpich, Thore Schäck und Fraktion der FDP 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie viele Ausbildungsstätten und Ausbildungsplätze für Assistenzhunde gibt es in 
Bremen und bieten diese genügend Plätze, um der Nachfrage gerecht zu werden? 
 
2. Plant der Senat die Zutrittsrechte für Assistenzhunde besser bekannt zu machen 
und wenn ja, wie? 
 
3. Ist dem Senat bekannt, wie viele Rettungen durch Assistenzhunde in den letzten 
Jahren ermöglicht wurden und wie viele Rettungen durch eine Leine verhindert oder 
zumindest verzögert wurden? 

Zu Frage 1: 
In der Assistenzhundeverordnung des Bundes ist geregelt, wie die Ausbildung von 
Assistenzhunden und die Anerkennung der ausgebildeten Hunde stattfindet. Die 
Ausbildungsstätten werden nicht von Land oder Bund betrieben, sondern sind freie 
wirtschaftliche Unternehmen. Das Land Bremen betreibt keine eigenen Ausbildungs-
stätten und erkennt auch Ausbildungen an, die nicht in Bremen stattgefunden haben. 
Im Jahr 2024 sind acht Assistenzhunde im Land Bremen anerkannt worden, davon 
einer in Bremerhaven. In 2023 sind fünf Assistenzhunde anerkannt worden, davon 
ebenfalls einer in Bremerhaven. Von einem Mangel an Ausbildungsplätzen für Assis-
tenzhunde im Land Bremen ist nicht auszugehen. 

Zu Frage 2: 
Der Senat hat das Hundegesetz in neuer Fassung beschlossen. Öffentlichkeitsarbeit 
speziell zu den Regelungen zu Assistenzhunden über die Veröffentlichung im Amts-
blatt und im Transparenzportal hinaus hat bislang nicht stattgefunden. Sie ist aber 
wegen ihrer besonderen Bedeutung für Menschen mit Behinderung nach Beschluss-
fassung durch die Bürgerschaft vorgesehen.  

Zu Frage 3: 
In der neu beschlossenen Fassung des Hundegesetzes im Land Bremen werden As-
sistenzhunde von der Leinenpflicht befreit. Diese Gleichstellung von Assistenzhun-
den im Allgemeinen mit zum Beispiel Blindenführhunden im Speziellen oder mit Hun-
den des Such- und Rettungsdienstes trägt Sorge dafür, dass es keine Behinderun-
gen der Hunde in ihrer Tätigkeit als Assistenzhund gibt. 
Halterinnen und Halter von Assistenzhunden sind nicht zu Meldungen über einzelne 
Hilfeleistungen verpflichtet. Der Senat hat daher keine Kenntnis über erfolgte oder 
behinderte Aktivitäten der Hunde. 


